
        

 Einwohnerrat 

  

 Protokoll 

 Nr. 22 

 vom 

 1. Mai 2013 

 
 
 
Verpflichtungskredit für die energetische Optimierung mit Energie-Controlling im Sportzent-

rum von Fr. 200'000.-- 

 
(Grundlage und Bestandteil dieses Protokolls bildet die gemeinderätliche Botschaft vom 4. April 

2013) 

 
 
Antrag 

 
Mit Beschluss 2. April 2013 vom unterbreitet der Gemeinderat folgende Anträge: 
 
1. Auf die Vorlage einzutreten; 
 
2. für die Einführung und Beschaffung eines Energie-Controlling-Systems, inkl. 

Zusatzkosten, einen Verpflichtungskredit von CHF 200'000.-- zu Lasten des 
Kontos INV 00016 zu sprechen; 

 
3. die Kompetenz für die allfällige Auslösung der CHF 40'000.-- für die Erstel-

lung des Energie- und Abwärmekonzepts nach Vorliegen der Auswertung der 
vorangehenden Arbeiten dem Gemeinderat zu übertragen; 

 
4. festzustellen, dass dieser Beschluss gemäss Art. 22, lit. b der Gemeindeordnung 

(SRV 11) in die abschliessende Zuständigkeit des Einwohnerrats fällt. 
 
 
 
Eintretensfrage 

 
Wortmeldungen - Paul Signer, Gemeindepräsident, Ressortchef 
 - Franz Rechsteiner, Präsident Finanzkommission 
 - Silvan Schläpfer, FDP-Fraktion 
 - Ralf Menet, SVP-Fraktion 
 - Silvia Taisch Dudli, SP-Fraktion 
 - Ira Nagel, CVP-/EVP-Fraktion 
 
 
Beschluss 

 
Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen. 

 
 
Detailberatung 



  
 
 
Wortmeldungen - Yves Balmer (mehrfach) 
 - Regula Ammann, Gemeinderätin 
 - Markus Brönnimann 
 - Paul Signer, Gemeindepräsident 
 
 
Beschluss 

 
Der Einwohnerrat 
 
 

b e s c h l i e s s t : 
 

1. Auf die Vorlage wird eingetreten. 

 

2. Für die Einführung und Beschaffung eines Energie-Controlling-Systems, inkl. 

Zusatzkosten, wird ein Verpflichtungskredit von CHF 200'000.-- zu Lasten des 

Kontos INV 00016 gesprochen. 

 

3. Die Kompetenz für die allfällige Auslösung der CHF 40'000.-- für die Erstellung 

des Energie- und Abwärmekonzepts wird nach Vorliegen der Auswertung der 

vorangehenden Arbeiten dem Gemeinderat übertragen. 

 

4. Es wird festgestellt, dass dieser Beschluss gemäss Art. 22, lit. b der Gemeindeord-

nung (SRV 11) in die abschliessende Zuständigkeit des Einwohnerrats fällt. 

 

 
 


